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Bîann Ijat offenbar bic Lebensart „nid)fs
meniger als" uerioedjfeit mit „nidjts
©erittgeres als", unb fo uerbeffern ben

Sat; beim au ci) fedjs ©infenber. 3iuei

befonbers fdjarffinnige unter iijncn fjabcn

berausgefunbett, baf; bit' gatije Ber«

mirrung an einem einzigen Bucijftaben

ijängt (ba er it)n nidjt gefprodjen, fon«

bern nur gefdjriebeu bat, ift es nur ein

Budjftabe unb (sein £aut), näntlidj an

bem «s non „nidjts". Oiefes „nidjts"
kann nur Objekt fein 511 „bemeifen"
unb „mettiger" bagu eine itmftanbs«
bejeidjnung bes Biajjes ; bie Ärebite be«

meifen eine giinftige "Beurteilung in einem

niel geringeren 9Jiafje, als fie es fiir
eine ungünstige täten; bas Urteil ift alfo
febr ungünftig. Caffen mir aber bas «s

roeg unb fagen, fie bemeifen uirijt
in eniger, fo ift „uidjt" HmftanbsWtort

ju „bemeifen" unb „weniger" Objekt
bagu, alfo gerabe umgekehrt. Böettn je«

numb für einen geroiffen 3roeck gerabe

10 Pr. ijaben füllte unb fagen kann :

„3dj babe nidjt to e n i g e r als 10 Pr.
bei mir", fo finb mir fidjer, bafj er

minbeftens fo uiel bei fidj Ijat, unb

rotr finb beruljigt. Sagt er aber „er
tjabe nidjts weniger als 10 pr. bet

fid>", fo bat er bödjftens itjrer neun.

3iti erften palle könnte er audj fagen,

er babe „um nidjts meniger" nls 10 pr.
bei fid); fo fagt man niä)t, aber es

könnte unferm Berfaffer ungefähr fo

etmas oorgefcbmebt haben, unb barunt

ift er jmifdjeu jroei Stühle unb eine

failli gefallen. *5lber ^mei unferer ©im
fenber finb nicht iibbrgeugt, bafj bie Be«

urteilung giinftig fei, es merbe nur fcft«

geftellt, bah kein Betueis für eine gütt«

ftige Beurteilung oodiege, Barum fdjreibt
ber eine, bie Ärebite feien „aber nodj
keinesroegs" als Beweis für eine gün«

ftige Beurteilung nngufeben, unb ber

anbere, fie bemeifen „keinesroegs
et tua" eine fold)«. Pür eine foldje 2lttf«

faffuttg fpridjt einigermafjen bas uer«

bäcbtige „nun", mit bem tuir and) etroa

anbenten, bafj eine oorgebradjte Behang«
tung fidj tuobi ttldjt ganj aufrechter«

b«!teit inffe, tbie tuir ttadj einem „9hm
ja" ein „aber" erroarten. Palfd) bleibt
ber Saig auf alle Piille, uitb luettu man
rät, roas er fagen luotlte, bleibt er immer
nodj unklar, ©r betoeift nidjts meniger
als einen klaren Äo-pf.

Aufgabe 39
Born 3ug9uerkebr äiuifdjen 5?reitaliu"

gen unb Äonftanä erfahren tuir: „Ou
bie frangöfifdjen Befegungsbebörbett nidjt
geftatten, bafj audj Beifenbc im ©rofjen
Beifeuevkebr biefe 3iige beniiljen bürfen
unb biefe auf ben SVIeinett ©rettäuerkebr

befdjränkt blieben, tuar bie preijueng
non Anfang nn fdjmadj." Berbeffcrungs«

norfdjläge erbeten bis 20. Btärj.

Bur Erweiterung

Parlamentarifdje Heôebiuten

„. ©eroifj, td) habe tnettn mögiidj
immer groet ©ifen im Puter. IBenn aber

berBorrebnermidj roetterfo grobfcbnaitjig
angreifen foüte, roerbe idj ihm mit biefen

©ifen bie 3äbne putjen."

„. Sludj in biefem Palle mar beim

Borrebuer ber BJunfdj ber Bater ber

©ebankenlufigkeit..
„Stuf meine Anfrage bat ber Begie«

rungsprüfibeirt keine Silbe ertoibert.

Biefe Sdjmeigfainkett fdjreit juin töim«
met." (îlus „Ùtebelfpaiter")

?lm ©pmnajtum
Brofeffor: „BJenn tuir biefe ©ieidjuttg

gang blinbtings betradjtett, kann man
auf ben erften Blich erfeljen, bafj man
hier rückwärts norgeljen muß." ©.3.
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Mann hat offenbar die Redensart „nichts

weniger als" verwechselt mit „nichts

Geringeres als", und so verbessern den

Satz denn auch sechs Einsender. Zwei

besonders scharssinnige unter ihnen habe»

heransgefnnde», daß die ganze Ber-
wirrung an einem einzigen Buchstaben

hängt (da er ihn nicht gesprochen, son-

der» nur geschrieben hat, ist es nur ein

Buchstabe und bei» Laut), nämlich an

dein -s von „nichts". Dieses „nichts"
kann nur Objekt sein zu „beweisen"
und „weniger" dazu eine llmstands-
bezeichnung des Maßes; die Kredite be-

weisen eine günstige Beurteilung in einem

viel geringeren Maße, als sie es für
eine ungünstige täten; das Urteil ist also

sehr ungünstig. Lassen wir aber das -s

weg »nd sagen, sie beweisen nicht
weniger, so ist „nicht" Umstandswort

zu „beweisen" und „weniger" Objekt
dazu, also gerade unigekehrt. Wenn je-

inand für einen gewissen Zweck gerade

U) Fr. haben sollte und sagen kann:
„Ich habe nicht roe Niger als Ut Fr.
bei mir", so sind wir sicher, daß er

mindestens so viel bei sich hat, und

wir sind beruhigt. Sagt er aber „er
habe nichts weniger als ti> Fr. bei

sich", so hat er höchstens ihrer neun.

Im ersten Falle könnte er auch sagen,

er habe „um nichts weniger" als III Fr.
bei sich; so sagt man nicht, aber es

könnte unserm Verfasser ungefähr so

etwas vorgeschwebt haben, und darum

ist er zwischen zwei Stühle und eine

Bank gefallen. Aber zwei unserer Eln-
sender sind nicht überzeugt, daß die Be-

urteilung günstig sei, es werde nur fest-

gestellt, daß kein Beweis für eine gün-
stige Beurteilung vorliege. Darum schreibt

der eine, die Kredite seien „aber noch

keineswegs" als Beweis sin eine gün-

stige Beurteilung anzusehen, und der

andere, sie beweisen „keineswegs
etwa" eine solche. Für eine solche Auf-
fassung spricht einigermaßen das ver-
dächtige „nun", mit dem wir auch etwa
andeuten, daß eine vorgebrachte Behaup-
tung sich ivohl nicht ganz ausrechter-

halten lasse, wie wir nach einem „Nun
ja" ein „aber" erwarten. Falsch bleibt
der Satz auf alle Fälle, und wenn man
rät, was er sagen wollte, bleibt er immer
noch unklar. Er beweist nichts weniger
als einen klaren Kops.

Tlnsgabe Zy
Bom Zugsverkehr zwischen Kreuzlin-

gen und Konstanz erfahren wir: „Au
die französischen Besetzungsbehörden nicht

gestatten, daß auch Reisende im Großen

Reiseverkehr diese Züge benützen dürfen
und diese ans den Kleinen Grenzuerkehr
beschränkt blieben, war die Frequenz

von Anfang an schwach." Verbesserung?-

vorschlüge erdeten bis Ltl. März.

Äur Erheiterung

parlamentarische Redebluten

„. Gewiß, lch habe wenn möglich
immer zwel Eisen im Feuer. Wenn aber

derBvrredner mich weiter so grobschnanzig
angreifen sollte, werde ich ihm mit diesen

Eisen die Zähne putzen."

„. Auch in diesem Falle war beim

Vorredner der Wunsch der Baler der

Gedankenlosigkeit..."
„Auf meine Anfrage hat der Regie-

rungspräsident keine Silbe erwidert.
Diese Schweigsamkeit schreit zum Hlm-
niel." (Aus „Nebelspalter")

pm Gpmnasium
Professor: „Wenn wir diese Gleichung

ganz blindlings betrachten, kann man
auf den ersten Blick ersehen, daß man
hier rückwärts vorgehen muß." E.Z.
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